Arbeitsschutzschulung für Fahrer

Allgemeine Verhaltensregeln:
· Das Rauchen ist auf dem gesamten Werksgelände verboten! 
· Personen, die unter Alkoholeinfluss stehen oder andere bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert haben, dürfen sich nicht auf dem Firmengelände aufhalten und keine Arbeit verrichten. 
An den Eingangstoren und in den Ladezonen werden stichprobenartige Alkoholtests durchgeführt.
· Der Zutritt zum Werksgelände ist nur mit einer Zugangskarte möglich.
· Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Werksgelände beträgt 40 km/h, es gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung („KRESZ“).
· Auf dem Firmengelände des Unternehmens ist ein Kamerasystem installiert (an den Eingangstoren, in bestimmten Technologie- und Ladezonen).
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung:
· Auf dem Firmengelände des Unternehmens befinden sich mehrere giftige gasförmige Verbindungen in großen Mengen, daher ist es für die Flucht als persönliche Schutzausrüstung obligatorisch, eine Gasmaske bereitzuhalten.
Diese Ausrüstung wird den Fahrern am Eingangstor zur Verfügung gestellt. Es wird ein Paket ausgehändigt, das die Gasmaske, einen separaten Filter und eine mit Bildern illustrierte Gebrauchsanweisung für die Benutzung der Gasmaske enthält. Das erhaltene Paket darf nur im Notfall geöffnet werden! Beim Verlassen des Werksgeländes muss das ungeöffnete Paket – außer im Notfall – zusammen mit der Zugangskarte beim Pförtnerdienst abgegeben werden. Nur dann erhält der Fahrer seinen Fahrzeugschein zurück. Wurde das Paket geöffnet – und lag kein Notfall auf dem Werksgelände vor –, informiert der Pförtnerdienst den Gebäude- und Anlagen-Sicherheitsdienst (FBŐ), die einen Bericht über den Vorfall erstellt. Die entstandenen Kosten werden von der Nitrogénművek Zrt. dem Spediteur in Rechnung gestellt.
· Das Betreten des Werksgeländes ist nur in geschlossener Arbeitskleidung (lange Hosen) gestattet. Auch im Sommer sind kurze Hosen nicht erlaubt!
· Das Tragen von Warnwesten ist Pflicht!
· Das Tragen von geschlossenen Sicherheitsschuhen oder Sicherheitsstiefeln ist Pflicht, das Betreten in Pantoffeln oder Turnschuhen ist verboten.
· Während des Beladens ist das Tragen von mechanischen Schutzhandschuhen obligatorisch.
Die Verwendung der vorgeschriebenen Schutzausrüstung wird vom Pförtnerdienst kontrolliert. Bei nicht geeigneter Schutzausrüstung wird dem LKW die Zufahrt zum Werksgelände verweigert.

Maßnahmen im Notfall:

· Bei einem Unfall oder Unwohlsein des Fahrers ist die vom Transportbetrieb sichergestellte Aufsichtsperson im Ladebereich zu benachrichtigen, der verpflichtet ist, den Notfall-Dispatcher, den Schichtleiter und den Gebäude- und Anlagen-Sicherheitsdienst (FBŐ) zu informieren.
· [bookmark: _Hlk134517714]Wenn im Werk ein Notfall der Stufe II oder III eintritt, ertönt die Sirene (oder die Dampfpfeife in kurzen Abständen). In diesem Fall muss der Ladeort verlassen werden und man muss sich zum ausgewiesenen Sammelplatz bzw. die Eingangstoren benutzt werden. Bei der Wahl der Fluchtrichtung helfen Windsäcke, die an verschiedenen Stellen des Werks angebracht sind. Es ist ratsam, während der Flucht den eigenen Mitarbeitern der NZrt. zu folgen.

Gefährliche Stoffe, die auf dem Firmengelände der Gesellschaft vorkommen: 

· Ammoniak: das Einatmen von konzentriertem Ammoniak schädigt die Lunge stark, kann zu Lungenödemen und Atemlähmung führen. Daher ist es wichtig, dass geeignete persönliche Schutzausrüstung, in diesem Fall Gasmasken, bereitstehen. Die Geruchsschwelle von Ammoniak ist sehr niedrig, sodass die Anwesenheit von Ammoniak in der Luft schnell wahrgenommen werden kann. Selbst in geringer Konzentration verursacht es unangenehme Empfindungen, man spürt den stechenden Geruch und es kann zu Tränenfluss und Nasenlaufen kommen. Dies bedeutet noch keine dauerhafte Gesundheitsschädigung.
· Düngemittel: 
Ammoniumnitrat: wirkt oxidierend, kann die Intensität des Feuers verstärken und schwere Augenreizungen verursachen.
[bookmark: _GoBack]Pétisó: nicht gefährlich, enthält jedoch Ammoniumnitrat.
Harnstoff: nicht gefährlich, kann bei längerem Kontakt höchstens zu Hautreizungen führen.

Vorschriften für den Gabelstaplerbetrieb:

· Die gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen für Hebezeuge (Gabelstapler) müssen eingehalten werden. Jeder, der ein Hebezeug bedient, muss über diese Kenntnisse verfügen, da dies eine Grundvoraussetzung für den Erwerb der Fahrerlaubnis ist.
· Im „Logbuch für Hebezeuge“, das im Gabelstapler aufbewahrt wird, sind die gesetzlich vorgeschriebenen Einträge vorzunehmen.
· Vor Beginn der Arbeiten mit dem Gabelstapler müssen eventuelle Pfützen, überflutete Bereiche, vereiste und rutschige Oberflächen überprüft werden.
Auf unebenem, mit Schlaglöchern durchzogenem Gelände muss mit erhöhter Vorsicht und reduzierter Geschwindigkeit geladen werden!
Erhöhtes Risiko:
· Vorwärtskippen (Vorwärtsneigung) des Gabelstaplers
· Umkippen des Gabelstaplers
· starkes Schwanken der Last, was zum Umkippen führen kann
· Durchdrehen der Räder des Gabelstaplers, was ebenfalls zum Verlust des Gleichgewichts führen kann
· das Aufprallen der transportierten Ladung auf das Fahrzeug oder dessen Anhänger
· Festfahren des Gabelstaplers im Schlamm

Diese lassen sich vermeiden, indem die Ladegeschwindigkeit an die Geländebeschaffenheit und die Umgebungsbedingungen angepasst wird. Hastige, unachtsame Bewegungen sind zu vermeiden. Unter solchen Umständen muss mit einer Verlängerung der Ladungszeit gerechnet werden, und es ist UNTERSAGT, unter Berufung auf Zeitdruck eine Geschwindigkeit zu wählen, die den Umständen nicht angemessen ist.

